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ANLEITUNG

n	 Die richtige Gelegenheit suchen.
	 Auch wenn Sie sich gestern Abend noch so sehr über die 

laute Musik geärgert haben – überfallen Sie Ihren Nach-
barn nicht am frühen Morgen im Treppenhaus mit Vor-
würfen. Bitten Sie ihn ruhig um ein Gespräch zu einem für 
beide passenden Zeitpunkt.

n	 Vorwürfe bringen nichts
	 «Du machst immer...», «Du hast schon wieder...» – wenn 

Sie mit Vorwürfen beginnen, geht der Nachbar in die De-
fensive. Versuchen Sie stattdessen, das Gespräch so zu 
lenken, dass er selber entdeckt, dass sein Verhalten stört.

n	 Auf Kritik sachlich reagieren
	 Wenn Ihr Nachbar Sie angreift, gehen Sie sachlich und 

verständnisvoll auf sein Anliegen ein. Nicht, dass Sie sich 
gleich entschuldigen. Aber versuchen Sie herauszufinden, 
was denn Ihr Gegenüber stört. Das wird meist nicht erwar-
tet – und wirkt verständnisfördernd.

n	 Ruhig und fair argumentieren
	 Gerade in Konflikten unter Stockwerkeigentümern gehen 

die Wogen oft hoch. Schliesslich streitet man um das eige-
ne Zuhause – und manchmal auch um Geld.

	 Ein paar Tipps:
	 –	 Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor. Listen Sie Ihre 

	 Kritikpunkte in sachlicher Sprache auf. Überlegen Sie  
	 sich Argumente und Lösungsansätze.

	 –	 Versuchen Sie im Gespräch gelassen zu bleiben – auch 
	 wenn der Nachbar ausfällig wird. Suchen Sie in seiner  
	 Tirade Punkte, an die Sie wieder sachlich anknüpfen  
	 können.

	 –	 Ist kein vernünftiges Gespräch möglich, brechen Sie 
	 besser ab, bevor zu viel Geschirr zerschlagen ist. Neh- 
	 men Sie das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt 
	 wieder auf, wenn sich die Gemüter abgekühlt haben.

Konstruktive Gespräche führen

n	 Rechtslage abklären
	 Geht es um eine grössere Angelegenheit mit finanziel-

len Konsequenzen, klären Sie die Rechtslage am besten 
schon im Vorfeld ab. Haben Sie dann eine Lösung gefun-
den, können Sie sich bei einer Beratungsstelle vergewis-
sern, ob diese rechtlichen Bestand hat (als Mitglied unter  
www.guider.ch oder beim Stockwerkeigentümerverband, 
www.stockwerk.ch).
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